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Sitzung des Umweltausschusses der Stadt Hagen am 29.06.2017
Vorschlag zur Tagesordnung gem. § 6 GeschO der FDP-Fraktion
hier: Erprobung Streetscooter" in Hagen

Sehr geehrter Herr Huyeng,
sehr geehrte Damen und Herren,

ich beziehe mich auf das heute geführte persönliche Gespräch, in dessen Rahmen insbe-
sondere das schon mit der Stellungnahme für die v. g. Sitzung des UWA beschriebene, mitt-
lerweile erreichte Niveau des Einsatzes von Elektromobijen beim Wirtschaftsbetrieb Hagen
(WBH) thematisiert wurde.

Es wurde schon ausgeführt, dass der Verwaltungsrat des WBH bereits in seiner Sitzung am
29.11.2016 umfassend über den Sachstand und die bestehenden Handlungsmöglichkeiten
beim Einsatz von Elektrofahrzeugen und Geräten sowie mit Blick auf die Errichtung von E-
Ladestationen beim WBH in Kenntnis gesetzt wurde.

Wie berichtet, hat der WBH schon vor mehr als fünf Jahren damit begonnen, aus den be-
schriebenen Gründen dän Maschinen- und Fahrzeugpark (wo es technisch und wirtschaftlich
möglich ist) auf E-Geräte und Fahrzeuge umzurüsten.

Insoweit ist auch aus meiner Sicht die aktuelle Initiative des Umweltausschusses ausgespro-chen zu begrüßen.



Ich darf Ihnen daher erneut versichern, dass vorbehaltlich verfügbarer und leistungsfähiger
Fahrzeugmodelle des Segments Crafter, Kleintransporter u. ä. diese in Zukunft unter Be-
achtung von Wirtschaftlichkeitserwägungen ebenfalls sukzessive ausgetauscht werden.

Mit freundlichem Gruß

Vorstand
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Bekämpfungsmaßnahmen Riesen-Bärenklau der BioStation Hagen seit 2005 
 
1. Bachtäler 
+ NSG Funckenhauser Bachtal 
+ NSG Unteres Wannebachtal 
+ NSG Lenneaue Berchum 
(+) NSG Hasper Bachtal (ab 2017 auch auf EN-Kreisgebiet mit BS EN) 
++ Rumscheider Bachtal 
+ Asmecke-Bachtal 
(+) Nimmertal, Oberläufe 
(+) Wiewelspringe, Brantenberg 
 
2. NSGs und LBs, Offenland und Randbereiche 
++ NSG Lange Bäume, Grünlandbrache 
++ NSG Mastberg-Weißenstein, Waldrand 
(+) NSG Kaisberg-Aue, nur entlang der Strasse 
(+) NSG Hardt, Steinbruch Elmenhorst 
+ LB Kleingewässer Tiefendorf 
+ LB Feuchtgebiet Loxbaum 
+ Unterer Ölmühlenbach 
+ Bucksiepen 
 Gut Schönfeld (bis zur Umsetzung der ungenehmigten Schafbeweidung) 
 
3. Brachflächen / Grünland 
-- Emberg 
+ Kattenohl 
++ Wiethof 
+ Finking / Volme 
 Brockhausen 
+ Dolomitstrasse 
++ Hofwiese, Wald- und Heckenränder 
+ Selkinghausen 
 

 
 

Erläuterungen: 
 
-- Kein Erfolg, Massenbestände 
(+) eingeschränkter Erfolg, jedoch weiterhin größere Bestände vorhanden 
+ Guter Erfolg, Bestände noch nicht vollständig verschwunden 
++ Sehr guter Erfolg, Bestand eliminiert 
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Ihre Mündliche Anfrage in der Sitzung der Bezirksvertretung Haspe am 07.09.201 7,
hier: Sperrung der Autobahnauffahrt Haspe Al in Fahrtrichtung Bremen

Sehr geehrter Herr Thieser,

Sie fragen, wann die Verwaltung beabsichtigt, die Konsequenzen der bevorstehenden
Sperrung der Autobahnauffahrt Haspe Al in Fahrtrichtung Bremen darzustellen und der
Öffentlichkeit mitzuteilen.

Das gelte sowohl für die L700 als auch für die Fahrt über den Tücking.

Sie bitten um einen entsprechenden Bericht in der Sitzung der Bezirksvertretung Haspe
am 26.09.17.

Antwort:

Die Sperrung der Anschlussstelle Volmarstein in FR Bremen ab Ende Oktober2017 mit
der zeitgletchen Sperrung der Anschlussstelle Gevelsberg für LKW für den Brückenneu-
bau Eichho!zstraße sind Maßnahmen des Landes.

In der örtlichen Presse sind die Abhängigkeiten dieser und weiterer Baumaßnahmen be-
reits erläutert worden.

Die Verkehrsbelastungszahlen der Auffahrtsrampe der AS Volmarstein FR Bremen liegen
in der Vormittagsstunde bei 601 Kfz/h, in der Nachmittagsspitzenstunde bei 386 Kfz/h.
Unter Annahme eines Schwerverkehranteils von ca. 15% sind das 90/60 LKW in der
Spitzenstunde. D. h. am Tag sind ca. 5000 Kfz und ca. 750 LKW betroffen.

Als Anlage übersende ich Ihnen ein Rechenmodell über die voraussichtliche Verteilung
der Verkehrsströme im Hagener Stadtgebiet. Dabei handelt es sich jedoch ausschließlich
um Prognosen.

STADT HAGEN Sparkasse Hagen (ELZ 450 Soc or)
Stadt der FernUeluersilut Kla.-Nr. 100 000 444
B4e1adresse Pasttach 4249, 59042 Hagen SAN DE23 4505 000i cr00 coort 44
PekntadreSse Ralhaussir. II, 55005 Hagen BIC WELADE3HXXX
Vermiolung: 022311207-5000 sveile,e Bankee unlerrcwarhaoen.dazhaekve,-bioduenee



Wie sich der Verkehr tatsachlich verteilen wird, ist nicht genau absehbar

Naturlich ist auch anzunehmen, dass die Durchfahrtsverbote fur LKW am Graf- v - Galen-
Ring und Tucking teilweise nicht mehr eingehalten werden.

Zudem erfolgt ab Frühjahr 2018 ein Vollausbau der L700 von An der Wacht bis zur Stadt-
grenze Gevelsberg. Auch dort ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Die Bezirksregierung Arnsberg hat avisiert, dass die Möglichkeit besteht, die Auffahrt der
AS Volmarstein FR Bremen ggf. ab 2019 wieder freizugeben, um eine zeitgleiche Voll-
sperrung der AS Gevelsberg für den Brückenneubau Eichholzstraße zu umgehen.

Die weiteren Entwicklungen sind abzuwarten.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

Thomas Hu -ng
Beigeordnet-
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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Betreff:
Einrichtung eines Artenschutzmanagements für das Hagener Stadtgebiet
Vorlage: 0323/2017

Beschlussfassung:
Gremium: Naturschutzbeirat
Sitzungsdatum: 26.09.2017
Sitzung: NB/05/2017, Offentlicher Teil, TOP 5.3

Beschluss:

Der Naturschutzbeirat Hagen empfiehlt dem Ausschuss für Umwelt, Stadtsauberkeit,
Sicherheit und Mobilität den Beschluss der Verwaltungsvorlage mit folgenden zwei
Zusatzpunkten zu beschließen:

Das Umweltamt prüft in Abstimmung mit der Biologischen Station Umweltzentrum
Hagen jährlich das Arbeits- und Maßnahmenpaket dahingehend, inwieweit eine
Aufgabe aus dem Katalog des Artenschutzmanagement aufgenommen werden kann.

Das Umweltamt prüft, inwieweit eine Datenbank in Zusammenarbeit mit 61 erstellt
werden kann, in der vorhandene und neue Daten eingepf legt werden können. Die
Datenbank ist von großem Nutzen für künftige Planungs- und
Genehmigungsverfahren.

Abstimmungsergebnis:

x Einstimmig beschlossen

Dafür: 11

Dagegen: 0
Enthaltungen: 0

Resc'

Bögemann
Vorsitzende/r

Gockel, Kai
Schriftführer/in
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TOP 4.6 UWA am 28.9.17 
 
Diskussionsvorschlag zur Neufassung des Nahverkehrsplans der Stadt Hagen 
 
Vorbemerkung 
 
Auf der Grundlage der Diskussion in der letzten Sitzung des Arbeitskreises ÖPNV 
legt die SPD Fraktion einen Diskussionsvorschlag zu den Schwerpunkten des neuen 
Nahverkehrsplans vor. 
Ziel ist, dass im Umweltausschuss noch im Jahr 2017 die entsprechenden politischen 
Vorgaben für den neuen Nahverkehrsplan erarbeitet  werden. 

 
Vorschläge 
 
Es gilt folgende Ziele umzusetzen 

 Verstärkung des Angebots in den Abend- / Nachtstunden und an den Wo-
chenenden, dies schließt auch alternative Angebote mit ein (z. B. Anrufsam-
meltaxen)  

 Optimierung der Linienführung mit dem Ziel, die Reisezeiten zu verkürzen,  

 verbindliche Umsteigebeziehungen in den Nebenzentren um abseits gelegene 
Wohngebiete zu erschließen, 

 Anbindung der Nebenzentren in einem 15 Minuten-Takt, Linien mit dem sel-
ben Endziel müssen dieses Ziel zu unterschiedlichen Zeiten im Rahmen der 
Taktvorgabe erreichen, 

 Vermeiden von Parallelfahrten 

 Verlässlichkeit (Pünktlichkeit) der Verbindungen, Zusatzmaßnahmen aufgrund 
von langfristigen Verkehrsstörungen z. B. durch Straßenbauarbeiten,  

 Anbindung des Schienenverkehrs an die Innenstadt verbessern (z. B. Halte-
punkt für die DB in Eilpe im Bereich des Einkaufscentrums schaffen, dafür 
könnte der Haltepunkt Oberhagen aufgegeben werden. Der Bahnhof Vorhalle 
ist zu aktivieren.  
Abstimmen des Fahrplans und des Angebots mit überörtlichen Anbietern (z. B. 
DB) 

 Verpflichtende Ausstattung aller Fahrzeuge mit Klimaanlagen, gleichzeitig ist 
eine Verpflichtung aufzunehmen, schadstoffarme bzw. schadstofffreie Fahr-
zeuge ab Inkrafttreten des neuen Nahverkehrsplans zu beschaffen. Eine Quo-
te von mindestens 50% ist in 10 Jahren zu schaffen.  

 Verstärkte Berücksichtigung der Transportnotwendigkeit für Menschen mit 
Handicaps.  

 Sicherung der vorhandenen Sozialstandards für die Mitarbeiter der Verkehrs-
unternehmen als zwingende Vorgabe im Rahmen des Nahverkehrsplans, An-
wendung des TV Nahverkehr einschl. der Regelungen zur betrieblichen Al-
tersversorgung. 

 
Stadtplanung 
 
Neben den konkreten Vorgaben für den Nahverkehrsplan müssen auch Auswirkun-
gen auf die künftige Ausrichtung der Stadtentwicklung entwickelt werden. 
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Bei der anstehenden Neuausrichtung der Verkehrsplanung aufgrund des Zustandes 
der Hagener Brücken ist darauf zu achten, dass eine Vorrangstellung für den ÖPNV 
sichergestellt wird, 
Die Flächen hinter dem Hauptbahnhof (nach Fertigstellung der Bahnhofshinterfah-
rung) sind durch eine Öffnung des Bahnhofstunnels für Fußgänger und Radfahrer zu 
erschließen.  
Mögliche Maßnahmen sind Vorrangschaltungen bei den Ampelanlagen, separate 
Busspuren für Busse, Taxen und Radfahrer, 
Verknüpfung der unterschiedlichen Verkehrsmittel, Schaffung von Park-and-Ride 
Möglichkeiten (z.B. Höing, Eilpe, Haspe, Vorhalle),  
Einbinden des Radnetzes in den ÖPNV durch zentrale Umsteigmöglichkeiten mit 
sicheren Abstellmöglichkeiten für die Räder. 
Konsequente Vorrangpolitik für den ÖPNV auch durch notwendige Einschränkung 
des Individualverkehrs. 
 
Neue und alternative Mobilitätskonzepte 
 
Langfristig bzw. mittelfristig wird das ÖPNV-Angebot durch alternative Verkehrsmittel 
und –angebote sich verändern. Die Hagener Straßenbahn AG ist daher durch den 
Rat damit zu beauftragen, diese Konzepte für Hagen mit zu entwickeln und auch um-
zusetzen (Car Sharing, selbstfahrende kleinere Transporteinheiten, usw.). 
 



Feßbender, Dieseiskandal und Gesundheitsschutz Aufsn.ze

und der äußeren Gestaltung des Formulars eintreten. So
srheitert die Einbeziehung wenn die Verrragsdauer auf der
Vorderseite eines Formulars optssrh hervorgehoben mit je

weils ein Jahr" angegeben wird, während sich in den rück-
seing abgedruckten AGB eine Verlangerungsklausel findet
Der Kunde muss bei einer derdrtig fest begrenzten Auftrags-
dauer mcht davon ausgehen, dass sich über die pauschal in
Bezug genonsmenen AGB praktisch eine entgegengesetzte
Regelung ergibt Dies gilt trotz der hier geltenden schärferen
Sorgfaltsanforderungen63 auch im Verhaltrus zu Unterneh
mern.64 Unliebsame Uberraschungen für den Kunden kann
der Vemvender einfach vermeiden, indem er die Bestimmun-
gen über die Eratbindung und den Verlängerungszeitraum in
einer einheitlichen Laufzeitklausel zusammenfasst (,Die
Laufzeit des Vertrags betrage zunächst .. Sie verlängert sich
um

Transparenz kann. auch durch einen in die Regelung der
Primärlaufzeit aufgenommenen, hinreichend deutlichen
Verweis auf die Regelung zur stillschweigenden Verlänge-
rung hergestellt werden. Dann kann es die Gegenseite auch
nicht überraschen, wenn eine relativ kurze Erstlaufzeit mit
einer längeren Anschlussbindung gekoppelt wird.65 Es ist
ein verbreitetes und legitimes Marketinginstrument, dem
Kunden in einer Teotphase zunächst einmal die Chance zu
geben, sich mit der angebotenen Leistung vertraut zu ma-
chen. Problematisch sind fülche Offerten nur dann, wenn
dem Vertragspartner aufgrund der intransparenten Gestal-
tssng der AGB der Verlängensngsmechanismus verborgen
bleibt us5d ihm damit die Möglichkeit geüommen wird,
eigenverantwortlich über die Fortsetzung der Vertragsbezie-
hungen entscheiden zu können.66 Versteckten Verlänge-
rungsklausein muss die Anerkennung durch eine wirksame
Einbeziehungskontrolle versagt werden. Repräsentativ für
die Kautelarpraxis sind diese unseriösen Geachäftipraktiken
aber wohl kaum.

Professor Dr. Kurt Faßbender*

Dar DeseIskanda und der Gesundhet5schitz
Zug!eith ein Beitrag zur Zuißssigkeit von Fahrverboten Für Dieseifahrzeuge

Der Dieseiskandal wurde rechtlich bislang vor allem im Zu-
sammenhang mit der Frage der (zivilrechtlichen) Mangelhaf-
tigkeit von mit fehlerhafter Software ausgestatteten Fahr-
zeugen diskutiert. In diesem Beitrag geht es demgegenüber
im die Frage dar - auch zwangsweisen - Durchsetzung der
Einhaltung von Grenzwerten durth den Staat zum Zwecke
des Gesundheitsschutzes und in diesem Zusammenhang
such um die Zulässigkeit von Fahrverboten für Dieselfahr-
zeuge. Der Autor legt dar, dass es in der aktuellen Situation
am vordringlichsten ist, dafür zu sörgen, dass die einschlägi-
gen Abgasnormen so srhnell wie möglich unter realen So-
dinungen eingehalten werden.

1. Einleitung

Seit 2030 ist Deutschland nach DU-Recht verpflichtet, dafür
zu sorgen, dass die Konzentration von Stickstoffdioxid in
der Luft einen bestimmten Jahresmitteiwert nicht überschrei-
tet, weil es anderenfalls unter anderem zu Schädigungen der
Lange kommen kann. Dieser Verpflichtung kommen die

NJW2O/2017 gg

V. Fazit -

Automatische Verlängerungsklauseln in AGB erfüllen eine
wichtige Funktion, weil sie die Durchführung von Dauer-
schuldverhältnissen erleichtern und vereinfachen. Mit der Be-
grenzung des Veclängerungszeitraums auf ein Jahr bei der
Verwendung gegenüber Verbrauchern in § 309 Nt. 9 b BGB
hat der Gesetzgeber eine sachgerechte Regeltjng getroffen, die
Ausstrahlungswirkung auch außerhalb des uömittelbaren
sachlichen Anwendungsbereirhs der Norm hat. Die gesetz-
geberische Wertung darf nicht durch eine rigide Kontrolle
nach § 307 BGB unterlaufen werden. Verlängerungszeiträu-
mc, die sich innerhalb der Jahresfrist halten, sind nur dann
ausnahmsweise als unängemessen zu beurteilen, wenn die Be-
sonderheiten des jeweiligen Vertragstyps dies gebieten oder
der Kunde durch die Verlängerung außergewöhnlich belastet
wird. Im unternehmerischen Verlcehr ist der Spielraum der
Beteiligten noch wesentlich größer. Hier ist eine formular-
mäßigp Verlängerung um fünf Jahre im Zweifel noch zu tole-
rieren. Geht es dem Verwendet darum, die automatische Ver-
längerung des Vertrags quasi in seinen AGB zu verstecken und
die Aufmerksamkeit des anderen Teils davon abzulenken,
muss dein durch eine wirksame Einbezielsungslcontrolle ent-
gegen gewirkt werden. Solche missbräuchlichen Gestaltungen
vermögen es aber nicht, die wirtschaftlich bedeutsamen Ver-
längerungsklauseln insgesamt zu dislcreditieren. Pl

63 Dass Li,sdarher/Hau in Wolf/Linda chur/Pfeiffer, § 305e Rn. 95; Beck-
OKBGBIH. Schmidt, 41. Od. 5.11.2016, § 3vsc Rn, 4.

64 Vgl. BGH, NJW 1989, 2255; MüKnBGB/Basmlow, § SÜSs Es. 13.
65 Tendenziell cA Chriatsssu,s in Uh,szr/Oru,sd,sn/He,sss,s, AGE-Rerhe,

§ 309 Ne. 9 Rn.- 17.
66 Beispiele Lilo versteckte Verläugeruugsklausehs: AG Mii,srlue,s, Urt. v.

18.2.2009 - 262 C 18519/08, BeckP.5 2009, 27187 laster dem Punkt
Zahlung und Preist"j; AG Minden, Urt. v. 19.12.2012 - 22 C 4631
12, BerkRS 2013, 02122 unterhalb der Fallnotenj; AG Krrpss, 15cr. v.
16.1.2012 - 104 C 427/11, BeckRS 2012, 05836 jLaafteiuegelung
enthält keinen Hinweis auf Veelüngeraugsmüglkhkeitl; zu einer unkla-
ren Klausel OLG Sasrbeiirhe,s, NJW-RR 2016,53.

deutschen Behörden seit Jahren in einer Reihe von Städten
nicht nach. Hauptverursacher dieser Grenzwertüberschrei-
tungen sind Dieselfahrztuge, und zwar auch solche, die - teil-
weise nur aufgrund einer systematischen Manipulation der
Emissionswerte (sog. Dieseiskandal) - über eine grüne Um-
weltplakette verfügen. Deshalb werden die zuständigen Be-
hörden immer häufiger auf Anpassung ihrer Luftreinhalte-
pläne verklagt und teilweise sogar mit einem Zwangsgeld
bedroht. Dabei hat das VG Diisseldorfi zuletzt eine Ver-
pflichtung ausgesprochen, alsbald auch Fahrverbote für Die-
selfahrzeuge zu verhängen. Demgegenüber hat der VCH
Iiiiinche;s2 unlängst grundlegende Zweifel an der Zulässig-
keit eines solchen Vorgehens geäußert.

Der Autor ist Inhaber des Lehrstuhl, für Öff,utlicheä Recht, insbeson-
dere Umevelt- und Plonungstecht, und geschäftulühuender Direktor des
Instituts für Umwelt- und Plaaüngseecht an der Universität Leipzig.

1 VG Düsseldorf, NVevZ 2017, 899.
2 VGH /rfü,sdsua, NVsvZ 2017, 094.
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Vor diesem Hintergrund geht der Beitrag der Frage nach, ob
und unter welchen Voraussetzungen solche Fahrverbote zu-
lässig sind und welche Weiteten Maßnahmen im Umgang mit
der Dieseluffäre geboten sind, um der andauernden Gesund-
heitsgefährdung erheblicher Teile der städtischen Bevölke-
rung zu begegnen.

II. Grundlagen

Die RL 2008/50/EG über Lssftqualität und saubere Luft in
Europa (im Folgenden: Lsrftqualitäts-RL) normiert für eine
Reihe von Luftschadstoffen Grenzwerte, die unter Berück-
sichtigung der einschlägigen Normen und Leitlinien der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) festgelegt wurden und
die daher nach der Richtlinie in den Mitgliedstaaten nicht
überschritten werden dürfen. Dabei geht es vor allem zorn
Stick(stoff)oxide (NO), Stickstoffdioxid )NO2), Schwefel-
dioxid (SO0) und'Feinstaubpartilcel (PM).

So darf die Konzentration von N00 in der Laft flöchetideckend und
damit auch in Städsen mit hohem Verkehrsaufkommen einen Jshres-
mittelwert von 40 Mikrsgramsss )e Kubikmeter nicht überschreiten.
Denn Stickstoffdioxid ist letztlich ein Reizgas, dns such in tiefere Be-
reiche des Asemtrakss eindringt und dort Schäden am Lustgengewebe
verursachen kann, die unter anderem zu Atemnot und Bronchitis fäh-
ren können.3

Diese Grenzwerte finden sich im nationnlen Recht in der
Verordnung über Luftqualitätsstundards und Emissions-
höchstrnengeea (39. BImSchV). Sie wurden allerdings in der
Vergangenheit vielfach in Städten mit einem hohen Ver-
kehrsauflcommen überschritten. In den letzten Jahren wur-
den zwar vor allem bei den Feinstaubwerten beachtliche
Erfolge erzielt.4 Demgegenüber besteht bei NO2 nach wie
vor ein hohör Handlungsbedurf, weal hier der vorgeschriebe-
ne Grenzwert auch im letzten Jahr in zahlreichen Städten
teilweise (zE in Stuttgaft und München) um das Doppelte
überschritten wurde.5

lii. Die maßgeblichen Instrumente, deren unzu-
reichende Wirksamkölt und die Ursachen

Wichtigstes Instruosent zur Einhaltung dieser Grenzwerte ist
nach den Regelungen der Luftqualitäts-B.L eine Luftteinhal-
teplunung.6 Zur Umsetzung dieser Vorgubes, normiert § 47 1
BImSchG eine Pflicht der zuständigen Behörde, bei Uber-
schreitung der Grenzwerte einen Lufrreinhaltepinn aufzustel-
len, welcher die erforderlichen Maßnahmen zur dauerhsften
Verminderung von Luftverunreinigungen festlegt und den
Anforderungen der 39. BImSchV entspricht.

Die bekannteste, aber auch umstrittenste Maßnahme zur
Einhaltung der Grenzwerte ist die Einrichtung von Umwelt-
zonen mir Fabrverboten für bescimrnte Krufrfahrzeuge,7 weil
der Straßenverkehr meistens eine der wichtigsten Quellen
der zuvor genannten Lss,ftochadstoffe ist.0 Eine solche Um-
weltzone kann zwar, in einem Luftreinhulteplan vorgeschrie-
ben werden. Umgesetzt werden muss sie aber nuch Maßgabe
des § 40 1 BImSchG durch die zuständige Straßenverkehrs-
behörde, die für das Aufstellen entsprechender Verkehrs-
schilder sorgen muss. Dabei hat die Verordnung zur Kenn-
zeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur
Schadscoffbelasrung (35. PeImSchV) die Grundlage dafür ge-
schaffen, Kraftfahrzeuge mir (angeblich) geringem Beitrag
zur Schadstoffbelastung von den Verkehfsverboten aus-
zunehmen. Die hierdurch verordisete Kennzeichnung hatden
Vorteil, dass man- )edenfalls in der Theoriedie schadstoff-
armen Fahrzeuge an ihrer roten, gelben oder grünen Plakette
sofort erkennen kann.

Auiaütze
Fu(lbender, Dieseiskandal Und GnsGndheirtst

Aber selbst die mittlerweile durchaus zahlreichen Ums
zonen9 konnten bislang nicht verhindern, dass der
geschriebene Grenzwert für Srickstoffdioxid auch noch 2
in zahlreichen Städten teilweise um das Doppelte übersd
tun wurde. Dies liegt in allececster Linie an den Dieself
zeugen,'0 und zwar nicht zuletzt solchen, die - in we
Teilen nur aufgrund einer systematischen Manipulation
Emissionswerte über eine grüne Umweltplakette verfi
nnd die daher berechtigt sind, in den mittlerweile vieler
festgesetzten Umweltzonen ungehindert zu fahren." D;
ist nach einer vom Bundesverkehrominister eingesetzten
tecosschungokommiasion davon auszugehen, dass säe
che (1) untersuchten Hersteller in der Vergangenheit
schalteinrichtungen installiert haben, die dafür sorgen,
die vorgeschriebenen Emissionswerze nur unter beatiann
Bedingungen auf dem Prüfstand eingehulten wer
)Schummel-Softwace")."

Dieser so genannte Diesel- oder Abgasskandal (,Die
gute")53 hat nicht nur das Vertrauen der Verbraucher in
Automobilinduotrie nachhaltig erschüttert; er trägt, wie
Folgenden noch naher zu belegen sein wird, mich rnaßg
lich dazu bei, duss Grenzwerte trotz zunehmender Bemüh:
gen der Behörden, die für die Luftreinhulteplanung zustän
sind, letztlich zum Scböden insbesondere der utädtiscl
Bevölkerung nicht eingehalten werden.

lv. Rechtsschutzmäglichkeiten nach Luftquelitäts.
recht

Wegen dieser und anderer Gmenzwertüberschreitungen 1
ben Anwohner schon vor über zehn Jahren versucht,
zuständigen Behörden feb Vervvaltungsrechtsweg zur Einh
tssng der Grenzwerte zu bewegen.'4 Mittlerweile ist zude
geklärt, dass auch Un,weltvereinigungen berechtigt sind, n
einer allgemeinen Leistungslclsge die Erstellung oder Fo
schreibung eines Luftreinhalteplans mit dem Ziel zu verla
gen, dass darin Maßnahiisen angeordnet sverden, die zunti
dest geeignet sind, die Grenzwerte der Luft qualitäts-RL ei

3 Vgl. die I,sferasnrinnea des Unasveltbundesamts (tJBA( anm Then
Umwelnnnen ia Denurhland" onter hteps://www.umweltbunr
amt.deJtlsemraJlultlluftschadstofleileinstaub/umweltzonm-in-deatarl,
ndiftextpact-1 (alle zitierten Webseiten auleut abgerufen am 23.6.2107

4 Vgl. die in Fa. 3 gennnnten Informarioneu des UBA rum Thema Ui
weltannen intzeanchland".

5 Vgl. die Tabelle Jährliche Auswermug N05 (Stickstoffdioxid(
2016', die im Internet unter https://svwsv.umsveltbsmdesmun.delpul
kasioneallstftqualioaet-2016 ubrulbur ist.

6 Vgl. Art. 23f. der RL 2000/50/ISG und dann KörklLn/ensu,,,s, ZU
2013, 67(60 ff.(.

7 Vgl. dazu etwa KöeblLrhosuoe, ZUR 2013, 67 (74f.(.
8 Vgl. hier nur die in Fa. 3 genannten informationen des USA.
9 Nach den in Fa. 3 gmunutea Informationen des USA sind es derze

über SO Umweltzonen, in denen mau nur noch mit grüner Flutet
fahren darf.

10 So vveise der VGH MöocI,r,t in einem Beschluss vom 27.2.201
(BockRS 20t7, 102130 Ku. 107 II. (insoweit nicht in NVwZ 2017, 09
abeedrucknl( nach, dass die herausragende Bedeutung des mit Diese
falsraeugea abgewickelten SteaBeuserkehna für die Stirksteffdie,eidb,
lastung der Luft umfassend und zweifelsfrei bekannt" sei.

51 So bat sich die beklagte Behörde im Verfabrm betreffend den Laö
reiedsaltöplan Münrhea na daeauf berufen, dass dir momentane Sirav
tisu auch durch ..lognlo stud illogsle Mnuipulatianoa bei Abgusmin
drruogssyseemeu cnn Dieselfaheceugen" hervorgerufen svordeu sei
vgl. VG Müochco, Urt. v. 21.6.2016 - M 1 lt 15.5714, BezIrKS 2011
40117.

12 Vgl. illrg: Buadmmiuisterium hic Verkehr und digitale hsfrasteukeu
(BMVI(, Bericht der Uetersuchungsksmmission .VuLL-ssvagen", Stato
Apeil 2016, 119.

13 Vgl. näher und erhellend daeu Borgccct, Manipulation von Abgussorr
ecu, 2017.

t4 Vgl. gruodlegood EoGPf, ECLIEUni:0000:447 = NVwZ Wog, 94
EuZW 2000, 573 BuR 2009, 393 Ru. 39 - Jsuocrk mit inscsvri
aussimmeoder Besprerhung von Fa/ibs,tcfcr, BuR 2009, 400 (402 ff.(.



zuhalten. 15 In der Folge wurden die zuständigen Behörden
mehrfach dazu verurteilt, die bestehenden Luftreinhaltepläne
so zu ändern, dass diese die erforderlichen Maßnahmen zur
schnellstmöglichen Einhaltung des oben genannten Jahres-
mittelwerts für NO2 enthalten.16

Die Urteile sind inzwischen teilweise rechtskräftig und können daher
nach herrschender Meinung gern. 1 172 VwGO analog vollstreckt
werden.17 So hat etwa das VG München'8 dem Freistadt Bayern für
den Fall, dass er seiner Verpflichtung aus einem vorangegangenen
Urteil des Gerichts betreffend den Luftreinhalteplan für München nicht
iniierhalb einer Frist von einem Jahr nachkommt, die Festsetzung eines
Zwangsgelds il-Iv 10.000 Euro angedroht.

Der Stand der Rechtsprechung zu Fahrverboten
für Dieseffahrzeuge

Unistritten ist dabei aktuell vor allem, ob es bereits nach
geltender Rechtslage möglich, ist, in den betroffenen Städ-
ten Fahrverbote auch für solche Dieselfahrzuge anzuord-
nen, die über eine grine Umweltplakette verfügen und die
daher an sich" beechtigt sind, In den mittlerveile vieler-
orts festgesetzten Umweltzonen ungehindert zu fahren.19.
Denn solche Fahrverbote werden zwar seit Längerem im-
mer wieder als Mittel der Wahl zur Einhaltimg der Grenz-
werte gefordert; sie wurden aber bislang noch nicht an-
geordnet.

1. Das Urteil desVG Düsseldorf vorn 13.9.2016

Soweit ersichtlich, hat sich in der Rechtsprechung erstmals
das ltG Düsseldorf in einem Aufsehen erregenden Urteil
vom 13.9.201620 auf den Standpunlct gestellt, die gegen-
wärtigen Regelungen erlaubten schon heute die Anordziung
von Fahrverboten. Dies dürfte einer der Gründe sein, wes-
halb etwa Stuttgart und auch Hamburg alsbald ein stre-
ckenweises Fahrverbot für Dieselfahrzeuge einführen wol-
len.

2.0er Beschluss des VGH München vorn 27.2.2017

Demgegenüber hat der VGH München in seinem Beschluss
vom 27.2.201721 zum Luftreinhalteplan für München sehr
wohl rechtliche Bedenken gegen ein solches Fahrverbot
angemeldet, und nicht zuletzt aus diesem Grund die bereits
erwähnte EnScheidung des ltG München22 abgeändert.
Diese Bedenken betreffen zum einen die Frage, ob das
geltende Recht ausreichende Befugnisnormen bereithält,
um in allen Fällen, in denen das gegebenenfalls geboten ist,
Ausnahmen von Verkehrsverboten rechtskonform zulassen
zu können. Zum anderen sei zweifelhaft, ob solche Ver-
bote mit dem derzeit zur Verfügung stehenden Instrumen-
tarium der StVO einwandfrei bekanntgegeben werden kön-
nen.23

Stellungnahme

Diese Bedenken greifen jedoch, wie im Folgenden darzule-
gen sein wird, bei näherer Betrachtung nicht durch (1).
Dennoch sind die derzeit vor allem diskutierten pauscha-
len Fahrverbote für ältere Diesel-Fahrzeuge wegen der fak-
tischen Folgen der Dieselaffäre rechtlich problematisch (2).
Daher ist es in der aktuellen Situation am vordringlichs-
ten; die letztlich verantwortlichen Autohersteller auf natio-
naler und europäischer Ebene zu verpflichten, dafür zu
sorgen, dass die einschlägigen Abgasnorrnen so schnell
wie möglich unter realen Bedingungen eingehalten werden
(3). Vor diesem Hintergrund sind die jüngeren Entwick-
lungen auf der Ebene der EU-Rechtsetzung überaus kri-
tisch zu sehen (4).

'1. Die grundsätzliche Zuiässicjkeit von Faherboten
für (bestimmte) Dieseifanrzeuge

Die gruiidsätzliche Zulässigkeit von Fahrverboten für (be-
stimmte) Dieselfahrzeuge hängt zunächst einmal ganz ent-
scheidend davon ab, ob man die Wendung nach Maßgabe
der straßenverlcehrsrechtlichen Vorschriften" in § 40 1 1
BImSchG als eine Rechtsgrund- oder als eine Rechtsfolgen-
verweisung deutet. Denn nur dann, wenn man die Vorschrift
als Rechtsgrundvcrweisung deutet, komme4 die Streitfragen,
die bei der Reichweite der Anordnungsmöglichkeiten und
den Beschränkungen der StVO - auch und gerade im Be-
ichluss des VGH München24 - diskutiert werden, überhaupt
zum Tragen.25

Angesichts dessen ist in einem ersten Schritt festzuhalten:
Selbst bei einer rein nationalen Betrachtung sprechen die
eindeutig besseren Argumente für die Ansicht der herrschen-
den Meinung, dass es sich bei § 40 1 1 BItnSchG um eine
bloße Rechtsfolgenverweisung handelt.26 Denn anderenfalls
würde die Wirkung der Norm entgegen dem Gesetzeszweck,
verkehrsbeschränkende Maßnahme sqweit wie nötig zu er-
möglichen, in sinnwidriger Weise eingeschränkt. Zudem ver-'
löre § 47 IV 2 BIniSchG bei einer Deutung als Rechtsgrund-
verweisung seinen Sinn, weil das dort normierte Einverneh-

.menserfordernis gerade den Umstand kompensieren soll,
dass die Straßenverkehrsbehörde bei der anschließenden
Umsetzung strikt an den Luftreinhalteplan gebunden ist.27

Daher besteht grundsätzlich die Möglichkeit, ein Verkehrs-
verbot für Dieäelfahrzeuge entweder mithilfe des Zeichens
251 der StVO (Verbot für Kraftwagen) oder durch das Zei- -
chen 270.1 der StVO (Umweltzone) jeweils unter Beifügung
des Zusatzschilds gilt nur für Diesel" (oder mittels eines
ähnlichen Texts) bekanntzugeben. Demgegenüber greifen
die - teilweise fast schon feinsinnigen - Einwände, die der
VGH München in seinem Beschluss vom 27.2.2017 nament-
lich aus § 39 ffl 2 und aus § 45 If StVO gegen derartige
Verkehrsverbote herleitet,28 nach herrschender und zutref-
fender Ansicht schon im Ausgangspunktnicht durch. Ent-
scheidend ist allein, dass die Stvo solche Beschilderungen
grundsätzlich" zulässt.29

Hinzu kommt, dass es im vorlegenden Fall um die Umset-
zung zwingenden EU-Rechts geht, das überdies dem Schutz
der betroffenen Menschen vor Gesundheitsgefahren dient.
Dies hat nämlich zur Folge, dass das nationale Recht, soweit
erforderlich, von den nationalen Behörden unionsrechtskon-

15 Vgl. BVenvGE 147, 312 = NVwZ 2014, 64 = ZUR 2016, 387 und
dazu etwa Enders, ZUR 2016, 387 (389 ff.); Schlecke, NVwZ 2014,
11.

16 Vgl. die Nachw. bei Schink, DVBI 2016, 1557 (1558 mit Fn. 7) sowie
das unter www.duh.de abrufbare Hintergrundpapier der Deutschen
Umwelthilfe Clean Air litigation - Klagen für saubere Luft".

17 Vgl. näher zu den damit zusammenhängenden Fragen Schink, DVBI
2016, 1557 mwN.

18 Vgl. VG München, Beschl. v. 21,6.2016 - M 1 V 15.5203, BeckRS
2016, 48118; weitere Nachw. zü entsprechenden Volistreckungsverfah-
ren finden sich bei Schink, DVBI 2016, 1557.

19 Dies bestreitet etwa Schink, DVBI 2016, 1557 (1557 u. 1564), ohne
dies freilich näher zu begründen.

20 Vgl. VG Düsseldorf, NVwZ 2017, 899.
21 Vgl. VGHMünhen, N\TwZ 2017, 894.
2Z VGMünchen, Beschl. y. 21.6.2016 - Ml V'15.5203, BeckRS 2016,

48118.
23 Vgl. VGH München. NVwZ 2017, 294 Rn. 156fL
24 Vgl. VGH München, NVwZ 2017, 894 Rn. 167ff.
25 So zutreffend Weise, Zeitschrift für Immissionsschutzrechr und Emis-

sionshandel (1+ E) 2016, 114 (117 f.).
26 Vgl. die Nachw. bei Weise, I+E 2016,1141117 mir Fn. 20).
27 So überzeugend Weise, IE 2016,114(117).
28 Vgl. VGI-I München. NVwZ 2917. 894 Ii. 172 u. 175,
29 So auch VGI-I München, NVwZ 2017, 894 Rn. 171.
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form auszulegen ist; sofern eine solche Auslegung nicht mög-
lich ist, sind die mit der Luftqualitäcsrichtlinie unvereinbaren
Regelungen schlicht außer Anwendung zu lassen.3° Hierauf
haben die gegebenenfalls angerufenen zuständigen nationa-
len Gerichte bei Bedacf hinzuwiricen. Dabei hat der EtaGH
zuletzt am 19.11.201431 im vorliegenden Kontext betont,
dass es den betreffenden Gerichten obliegt, gegenüber der
nationalen Behörde jede erforderliche Maßnahme" zu er-
lassen, damit diese Behörde den nach der Luftqualitäta-RL
erforderlichen Plan gemäß den in der Richtlinie vorgesehe-
neu Bedingungen erstellt.

Aus diesen Gründen kann einem Verkehraverbot für Diesel-
fahrzeuge - anders als der VGH München meint - ebenfalls
nkht mit Erfolg entgegengehalten werfün, es sei zweifelhaft,
ob das geltende Recht ausreichende Befugnisnormen bereit-
hält, um erforderichenfalla Ausnahmen von Verkehraver-
boten für Dieselfabrzeuge rechtskonform zulassen zu kön-
nen. Denn der VGH hat mit § 461 1 Nc. 11 StVO selbst eine
Vorschrift genannt, mit deren Hilfe die etwaig erforderlichen
Ausnahmen auch im jiberwiegenden Individualinterease eIn-
schwer' erteilt werden könnten,32 zumal im Zweifel ohne-
hin eine richtlinienkonforme Auslegung notwendig ist. Das
zuletzt Gesagte gilt im Ergebnis ebenso für die vom VGH
Mürschess aufgeworfene - - nach dienseiziger Einschätzung
aber nicht entscheidungserhebliche - Frage, ob sich mit dem
vorhandenen Instrumentarium der StVO solche Ausnahmen
von einem Verkehrsverbot für Dieselfahrzeuge recheskon-
form bekanntgeben lassen, bei denen sich der Kreis der
Begünstigten nur nach abstrakt-generellen Kriterien um-
schreiben lässt.33

Von- daher besteht zuenindest bei einer unionsrechtskonfor-
men Auslegung des nationalen Rechts sehr wohl die Mög-
lichkeit, bereits heute in Luftreinhalteplänen Fahrverbote für
jbestinimtej Dieselfahrzeuge anzuordnen und diese entspre-
chend umzusetzen.

2 Die Fragwürdigkeit von pauschalen Fahrverboten
für bestimmte Schadstoffklassen

Deshalb stellt sich auf einer zweiten Stufe die Frage, welche
Dieselfahrzeuge mit einem Fahzverbot belegt werden könn-
ten und sollten. Hier wird vielfach die Eisifiikrssng einer sti
genannten blauen Plakette gefordert, die dazu führen soll,
dass nur noch Dieselfahrzeuge der neuen Abgasatufe Euro 6
in den Umweltzonen fahren dürfen.34 Einer solchen blauen
Plakette bedarf es jedoch aus den zuvor genannten Gründen
nicht zwingend, um Fahs-verbote für bestimmte Schadstoff-
klassen anzuordnen. Dessen ungeachtet soll sich das stre-
ckenweise Fahrverbot, das in Hamburg eingeführt werden
soll, ebenfalls nur auf Dieselfahrzeuge beschränken, die der
Abgannocm Euro 5 oder schlechtez entspzechen.35 Insofern
scheint im Moment unsuagesprochen ein gewisser Konsens
zu bestehen, dass jedenfalls die neueren Dieselfshrzeuge der
Abgasstufe Euro 6 von Fahrverboten verschont werden soll
ten.

Problematisch ist jedoch, dass die mir solchen pauschalen
Falirverboten für ältere Diesel einhergehende Privilegierung
der zuletzt genannten neueren Dieselfshrzeuge jedenfalls un-
ter den derzeitigen Bedingungen kaum zu rechtfertigen ist.
Denn die Deutsche Umweithilfe jDUI-Ij, ein anerkannter
Umweltverband, hat nach der VW-Dieselaffäre von 2015 im
Frühjahr 2016 begonnen, selbst den Srhadstoffausstoß von
Dieselfahrzeugen zu messen. Die Ergebnisse:

33 van 36 gemessenes Dieselfahezengen der Abgasseafe Earo 6 über-
scheeleen die Stickn,cid-Gmencwerte auf der Straäe teils am ein Vielfa-
ches. Dabei wurden nicht nur Fahrzeuge von \TW, sondern unter ande-

Aufsätze Fafsbendgr, D)nsnlsknsdal und 0nsusdhejr.ssrhu

rem von Opel (General Motors), Renault (Nissan), rnrw,
Daten1:

Fiat-Chrysler und Ford gemessen 36 Und dcc ADAC hat an eaflnan
ge005nten EcoTest nnlängst 300 Fahezenge getestet and dabte hccac
gefunden, dass gut ein Drittel der Euro 6-Diesel-Fahrzeuge b5i enalita:
nahen Messungen sogar svesenrlich mehr Sticknxid ansstoäen
durchschnittliche Euro 5-Modelle.37

Aus dienen Gründen wären pauschale Fahrverbote für and
cm Dieselfshrzeuge als solche der 3Srhadstoffklasse 6 nic)
nur umweltpolitisch fragwürdig, sondern auch rechtlich b
denklich. Es ist nämlich zu beachten, dass solche Fahrve
bote jedenfalls zu einer Beschränkung der durch Art. 2 1 G
geschützten Handlungsfreiheit führen und daher dem Ve
hältnismäßigkeimsgrundsatz genügen müssen.30 Diese:
lvlaßstab werden pauschale Fahrverbote für ältere Diesel, ci
formal nicht dem Euro 6-Standard genügen, aber kaum gi
recht. Denn diene Verbote dürften zwar aufgrund der dam
einhemgehenden mengenmäßigen Reduzierung des Verkehr:
aufkommens zu einer Verringerung der NOz-Etnisaione
führen. Soweit Euro 6-Dieselfahrzeuge bei realitätnnahe
Messungen aber tatsächlich mehr Stickoxid ausstoßen a.
durchschnittliche Euro 5-Modelle, träfen die Verbo;
schlicht die Falschen. Sie wäten darüber hinaus ursterUzr
ständen auch kontraproduktiv, weil sie viele Euro-6-Neu
zulassungen bewirken könnten, die nur auf dem Papier sat
berer sind und damit zu einer Verschärfung der Situatio
beitrügen, zumal sie anschließend etliche Jahre im Vetkeh
verblleben.39

3. Die Notwendigkeit eines (nachdrücklicheren)
Einschreitens gegenüber den Fahrzeugherstellerh

Darüber hinaus hat dez VGH Mtincheis in scineni 3m
schluss vom 27.2.2017 zum Luftreinhalteplan Mönche:
völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass eine drastisch
Reduzierung des NO2-Ausstoßes" von Dieselfahrzeuget
den effizientesten und - im Vergleich zu Verkehrsver
boten - zugleich deutlich weniger stark in Freiheitsrecht:
Betroffener eingreifenden Lösungaansatz darstellen wür
dz"40. Daher ist es in der aktriellen Situation am vordring
lichaten, dafür zu sorgen, dass die einschlägigen Abgasnor-

-

men nun so schnell wie möglich unter realen Bedingunges
eingehalten werden, zumal angesichts der zuvor genanntes
Zahlen davon auszugehen ist, dass der Abgaaskandal af
1cm in Deutschland bei Millionen von Dieaelfahrzeuger
dazu führt, dass die vorgeschriebenen Werte für die Stick
oxideminnionen teilweise um ein Vielfaches überschritter
werden. - --

aj Zur Rechtswidrigkeit der erteilten Typzulasnursgen. Diet
ist auch rechtlich möglich und nötig, da mittlerweile in über:
zeugender Weine nachgewiesen wurde, dann jedenfailn des)
Fahrzeugen des '1W-Konzerns mit den Motoren EA 189
nach den einschlägigen unionsrechtlirhen und nationales)
Vorgaben wegen der eingebauten Abschalteinrichtungen keif

30 Vgl. speziell rar Luitqualitäts-RL EsGH, ECU:EU:C:2014r2382
NVwZ 2003,439 Ro. 54.

31 Siehe EuGH, ECU,EU:C:2014:2382 = NVwZ 2015,419 Itt,. 55
32 Vgl. VGrtrtiincben. NVevZ 2017, 094 E.n. 557ff., 162.
33 Vgl. VGHMC,,rhen,NVwZ2OI7, 894Rn. 377ff.
34 Vgl. silber tu entsprerhsnden Fncdernugen und Initiativen Weine, r-E

2016, 114 (115) sowie drn Erriehe in der ADAC motnrvvele Heft .51.
2017,14usd 16.

35 Vgl. ww-w.aatnzeitung.deJgnssssaedse-diesel-fahrvrebot131634.htasl.
36 Vgl. die Nochsv. unter wrvw.dah.delpro)eb:e/di,selabgas.b,seugl.
37 Vgl. den Eerichr in der ADAC mnsorwelr Heft 4/2057, 16.
38 Vgl. etwa Osaznbii/,l in Di Fabin na Umrvrlt und Verkehr,IiI

Ed. 35, 1996,27 131 El; Weise, 1cE2016, 114(1181.).
39 Darauf sveist Bnrgecne, Manipnlaeion von Abgaswerten, 62 zutreffen"

40 Vgl. VGH Münchz,,, NVwZ 2017, 094 Rn. 143.
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ne Typgenehmigung fur die betroffenen Kfz hätte erteil
werden dürfen. Unterschiedliche Auffassungen bestehen hie
nur bei der Frage, ob die in der Vergangenheit durrh da
Kraftfahrt-Bundesarnr (KBA) dennorh erteilten Typzulas
lungen uberhaupt wirksam sind41 oder ob sie eben nur
rechtswidrsg sind 42 Die Zahl der weltweit hiervon berroffe
nen Fahrzeuge des VW-Konzerna beläuft sirh übrigens au
bis zu 11 Millionen, davon enva 8,5 Millionen in der Mi
und etwa 2,5 Millionen Fahrzeuge in Deutschland.43

Umstritten ist ferner, ob und inwieweit die übrigen Abschalr-
einrichtungen, bei denen die Fahrzeughersteller - anders als
VW in den genannten Fällen - die Unzuläasigkeir nicht ex-
plizit eingestanden haben, auf der Basis der Ausnahme-
bestimmung in Art 511 der VO (EG) Nr. 715/2007 über die
Typgenehimgung gerechtfertigt werden lcönnen.44

So geht die zuvor erwahnte Untersuchungskommission da-
von aus, dass bei den betreffenden Fahrzeugen ärse einmal
durch die zuständigen Genehmigungsbehörden zu Irlären sei,
ob die daraus cesultierenden Erhohungen der Stickoxidemis
sinnen auf eine unzulässige Abschalteinrichtung hinweisen
oder ob sie auf der Basis der geltenden Vorschriften plausi-
bel erklärbar und somitzu akzeptieren sind'45.

Dem zuwider spricht eine systematische und am Zweck dec
Regelungen orientierte Auslegung klar dafür, dass Abschalt-
einrichtungen, die dec Hersteller nicht explizit zum Gegen-
stand der behördlichen Genehrnigang gemacht hat, schon
aus diesem Grund von der Geatarrungawirkung der Typge-
nehmigung nicht erfasst und damit rechtswidrig sind.46 Aber
selbst wenn man hier die äher äurückhaltende Auslegung der
Wissenschaftlichen Dienste des Bundeatags zugrunde lege,
muss man davon ausgehen, dass eine Abachalteinrichtung
grundsätzlich nicht, auf die zuvor genannte Ausnahme-
bestimmung gestützt werden kann, wenn sie bei üblichen,
alltäglichen Nutzungsbedingungen eingreift.47

Die Notwendigkeit einer kostenlosen Nachrüstung. So-
weit danach ein rechtawidriges oder sogar atrafbares48 Ver-
halten vorliegt, sollte es sich von selbst verstehen, dass die
erforderliche Nachrüstung sämtlicher (also auch der älte-
ren) manipulierten Dieselfahrzeuge auf Kosten der betref-
fenden Herseller zu erfolgen hat. Jedes andere Ergebnis
wäre mir dem umwelerechrilchen Verursacherprinzip unver-
einbar. Und auch in der zivilgerichtlichen Rechtsprechung
gilt im Wesentlichen als geklärt, dass eine Manipulation des
Abgasverhaltens einen Mangel im Sinne des Gewährleis-
eungsrechts darstellt; umstritten ist allein, ob der Käufer
neben der kosrenfreien Nachrüstung das Fahrzeug zurück-
gebeii darf.49

Die Notwendigkeit einer staatlichen Intervention. Aller-
dings können die Verbraucher ihre Rechte in Ermangelung
eines Verbandsklagerechts nur je für sich wahrnehmen und
im Streitfall müssen sie einzein die Gerichte anrufen.5° Schon
dies spricht dafür, dass die zuständigen staatlichen Behörden
die letztlich verantwortlichen Aurohersteller dazu anhalten
müssen, die betroffenen Dieselfahrzeuge so schnell wie mög-
lich nachzurüncen. Darüber hinaus führt der Abgasskandal,
wie gezeigt, reihenweise zu Verstößen gegen die Luftquali-
täts-RL. Deshalb hat die EU-Kommissjon zwischenzeitlich
ein Vettragsverlerzungsverfahren gegen Deutschland (und
weitere Mitgliedstaaten) eingeleitet.51 Auch aus diesem
Grund erorheint eine staatliche Intervention nunmehr drin-
gend geboten.

Unzureichende Möglichkeiten der Lssftrei,shafteplsm,iuosg.
Die sonach erforderlichen Nachrüstungen Icönnen allerdings

NJW 28/2017 1999

nicht durch die Behörden angeordnet werden, die nach na-
tionalem Recht für die Lufrreinhalteplanung zuständig
sind.52 Denn § 47 81 BImSchG ermächtigt und verpflichtet
die zuständigen Behörden zwar allgemein dazu, in den Luft-
reinhalteplänen die erforderlichen Maßnahmen zur dauer-
haften Verminderung von Luftverunreinigungen" festzule-
gen. Diese sind dann wiederum gern. § 47 VI 1 BImSchG
durch die zuständigen Träger öffentlicher Vep'svaltung nach
dem BImSchG oder nach anderen Rechtavorschriften"
durchzusetzen. Daher kommen theoretisch auch Anordnun-
gen gegenüber dem KBA, das nach nationalem Recht für die
Einhaltung der Abgasüormen verantwortlich ist, in Betracht.
Problematisch ist jedoch, dass solche Anordnungen nicht auf
die Beseitigung eines allgemeinen Vollzugadefizits abzielen
dürften, sondern wegen § 47 IV 1 BlmSchG einen spezi-
fischen Bezug zu den Grenzwerrüberachceitungen im konkre-
ten Plangebiet aufweisen müssen.

Die ftweifelhafte) Rolle des KBA und des BMVI. Es ist
aber zu betonen, dass daa KBA auch nach den rechtlichen
Vorgaben, die bei der Zulassung und Uberwachung von
Kraftfahrzeugen zu beachten sind, rechtlich dazu verpflichtet
ist, etwas gegen die massenhaften Grenzwerrüberichreitun-
gen zu unternehmen. In der Vergangenheit ist das KBA
dieser Verpflichtung jedoch nur zögernd und bis zuletzt mir
großem Enegegenkonmnen gegenüber den Fahrzeugherstel-
lern nachgekommen und auch das BMVI hat hier seine
Rechtsaufsicht nur unzureichend ausgeübt.53

So hat das KBA zwar, nachdem der Dieselskandal 2015 in
der breiten Offentlichkeie bekannt geworden war, den Rück-
ruf von 2,4 Millionen VW mit unstreitig rechtswidrigen Ab-
schaleeinrichrwtpen mit dem Ziel der Wiederherstellung
rechtmäßiger Zustände angeordnet. Der Zeitplan wurde je-
doch nicht vom KBA vorgegeben, sondem eher mit dem
Konzern abgesriminr.54 Dies dürfte eine der Ursachen dafür
sein, dasi derzeit, also über anderthalb Jahre später, erst die
Hälfte der betroffenen Fa]srzeuge umgerüstet sind.55 Darü-
ber hinaus ist nach einer aktuellen Reportage von ZDFzoom
davon auszugehen, dass das KBA sehenden Auges eine Um-
rüstungamaßnahnie akzeptiere hat, die dazu führt, dass die
vorgegebenen Werte immer noch um ein Mehrfaches über-
schrifw.ü werden.56

41 Vecneinesd Kli,,grr, ZUR 2017, 130.
42 Sa Führ, NVwZ 2017, 265.
43 Vgl. BMW, B,richt der Untersachuogskonmsission Vulkssvagen", 4.
44 Daaach sind Abscl,alieinrjclsmsng,n ausnahmsweise asdüssig, uveun die

Einrichtung notwendig ist, um den Motor vor Beschädigung oder Un-
fall zu schütz,n und um dtn sichte,n Betrieb des Fabru,ugs au geevühr-
leisten.

45 Vgl. BMW, Bericht der Uuiersuchuagskemmissiuu Volkswagen",
119.

46 so überaeagead Führ, NVcvZ 2017, 265 (267ff.).
47 Vgl. Wisseuschuftliche Dienste des Deutschen Buudrciag,, Aasarbei-

cung .Abschalceinicheungen in Penonenkccftwageu" (WO 7-3000-
OSl/16)v. 16.3.2016,15 und 18.

48 So 'ulm beachtlichen Gründeu Führ, NV,vZ 2017,265)271 t.).
49 Vgl. die Nachm, bei Kräo,ar. SVR 2017, 56 und Ring, NJW 2016,

3121.
50 Dazu mit Rechticrit. Tilp/Schiofrr,NZV 2017, 14.
51 Vgl. die Prrssrmsldung der Kommission moor hcep://ouzupa.eu/rapidi

prost-release -17-230 de.hcm.
52 Ebenso, wetm auch oboe nähert Begründung, VGH Müuchu,, N'VsvZ

2017, 894 Ku. 143.
53 Vgl. auch dit Schildoraugor, hei Führ, tv/toR 2017, 265 und Kliogrr,

ZUR 2017, 13ü.
54 Vgl. etwa die entsprechende Pressemeldung drs KEA unter hrtps:/I

svsvw.kba.de/DE/Jdome/i0000rxtscaresritrVWkemplett.html uud die
Schildocuug in BMW, Brricht dcc Uuooesucbuugskonsumissiou Volks'
ovagon", 126.

55 Vgl. deo Bericht auto, 'vww.aucocoicaug,do/vw_ruecicrufakoion.dirsol_
shaodal-120691,himl6,

56 Vgl. den am 7.6.2017 gostndeton Boricht Golseimakie VW".
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Als überaus problematisch stellt sichferner das Vorgehen bei
den übrigen Abschalteinrichtungen dar, bei denen die Fahr-
zeughersteller - anders als VW - die Unzulässigkeit bestrit-
ten haben. Denn bei diesen geht die zuvor erwähnte Unter-
suchungskommission, die sich überwiegend aus Vertretern
des BMVI und des ICBA zusammensetzte, wie bereits er-
wähnt, davon aus, dass bei den betreffenden Fahrzeugen erst
einmal zu idären sei, ob die daraus resultierenden Erhöhun-
gen der Stickoxidemissionen auf eine unzulässige Abschalt-
einrichtung hinweisen oder ob sie auf der Basis der geltenden
Vorschriften zu akzeptieren sind

Dabei irritiert schon die Einteilutig dieser Fahrzeuge in solche, die bei
den Messungen ein unauffälliges Verhalten zeigten oder bei denen die
Hersteller gewisse Auffälligkeiten in der Höhe der NOx-Werte tech-
nisch plausibel und akzeptabel darstellen konnten" (Gruppe 1), und
solche inh auffällig hohen NOx-Werten, die technisch nicht ausrei-
ahend erldiirbnr schienen" (Gruppe fl).58 Denn der Gruppe 1 wurden
teilweise ohne nähere Begründung solche Modelle zugeordimt, die
jedenfalls im praktischen Fahrbetrieb (real driving emissions - RDE)S9
den zulässigen NOx-Grenzwert um das 3,5-Fache überschreiten.6°
Aber selbst bei den Fährzeugen der Gruppe III wurde bislang, soweit
ersichtlich, i7icht behördlich eingeschritten, obwohl hier der zulässige
NOx-Wert je nach Messebedingungen teilweise uni das Neunfache (1)

überschritten wurde.6.1 -

Aus diesen Gründen spricht vieles dafür, dass KBA und.
Verkehrsministerium hier augenscheinlich ihre schützende
Hand über die deutsche Automobiindustrie halten. Das ist
nicht nur ein politischer Skandal, sondern auch rechtsstaat-
lich fatal, weil sich hier eine Kultur der Missachtung des
Rechts"62 etabliert hat, die überdies zulasten des Gesund-
heitsschutzes geht.

f) Die europäische Dimension des Problems. Bei alledem
wird nicht verkannt, dass das ICBA wohl nur gegen solche
Fahrzeughersteller ohne Weiteres vorgehen kann, die ihre
Typzulassung in Deutschland erhalten haben. In der Praxis
scheint es aber so zu sein, dass die Typzulassung häufig in
einem anderen Land beantragt *ird, das sich aus Sicht des
}-Ierstellers am günstigsten darstellt.63 Uber diese Typgeneh-
migungen können sich die deutschen Behörden nicht einfach
hinwegsetzen. Denn es ist, wie bereits erwähnt, derzeit nicht
gesichert, ob die inder Vergangenheit erteilten Typzulassun-
gen wegen der Abgasmanipulationen tatsächlich unwirksam
sind" oder ob in diesen Fällen das in Art. 30 der Rahmett-
Rk. 20071461EG normierte Verfahren zu beachten ist. Diese
Frage könnte und sollte daher durch eine Vorlage an den
EuGH gelclärt werden.

A_n dieser Stelle zeigt sich, dass es auch und gerade um ein
europäisches Problem geht. Daher ist hier nicht zuletzt die
EU-Kommission gefordert, für die Einhaltung der einschlägi-
gen Vorgaben zu sorgen. Die Kommission kann jedoch nicht
unmittelbar gegen die betreffenden Fahrzeughersteller, son-
dem nur gegen die Mitgliedstaaten vorgehen, die füE die
Einhaltung der unionsrechtlichen Regelungen verantwortlich
sind. Dem kommt die Kommission mittlerweile in bestimni-
ten Fällen auch nach, indem sie etwa ein Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen Italien eingeleitet hat, weil die dorti-
gen Stellen gegen die Abgasmanipulationen durch Fiat nicht
in ausreichender Weise vorgehen.65 Ein solches Vorgehen
scheint auch gegen Deutschland angezeigt, wenn KBA und
BMW nicht alsbald energischer gegen zweifelhafte Abgas-
manipulationen vorgehen.

4. Fehlentwicklungen be der EU-Rechtsetzung

Vor diesem Hintergrund sind manche jüngere Entwicklun-
gen auf der Ebene der EU-Rechtsetzung überaus kritisch zu
sehen. Hier ist zwar positiv zu vermerken, dass im März

Aufsätze
Faßbender, Dieseltkandal und GejndheitsscF

2016 ein neues Prüfverfahren eingeführt wurde, das sicl
stellen soll, dass die für den Euro 6-Standard geltenl
Emissionswerte nicht nur auf dem Papier, sondern auch
praktischen Fahrbetrieb (real driving emissions - RDE)
gehalten werden.66 Dieser Fortschritt wurde allerdings
tineln weitgehenden Zugeständnis an die Autohersteller
kauft und dadurch verwässert. Denn die Komfimission
einen Monat später eine Verordnung erlassen, die es
Herstellern gestattet, die Werte, 3die durch das neue RI
Prüfverfahren ermittelt werden, bei neu zugelassenen Ei
6-Fahrzeugen bis Ende 2019 um mehr als das Doppelte
überschreiten.67

Das ist nicht nur mit Blick auf die hier behandelten rh
lichen Luftqualitätsprobleme in umweltpolitischer Hinsi
bedenklich. Die Verordnung ist vielmehr auch aus unio
verfassungsrechtlicher Perspektive grundlegenden Einw
den ausgesetzt, weil sie zum einen das bereits er*ähnte \)
ursacherprinzip und auch das Vorsorgeprinzip nicht er
nimmt. Zum anderen kann es nicht angehen, dass durch e
Verordnung der Kommission Emissionsvorgaben, die
zehn Jahren mit dem Ziel der Einhaltung der Luftverschm
zungsgrenzwerte durch eine Verordnung des Europäiscl
Parlaments und des Rates festgelegt wurden,68 für mehr
Jahre faktisch herabgesenkt werdeii. Denn hier geht es nil
nur tun Messverfahren, sondern um die grundlegende Pflui
zur Einhaltung von Emissionswerten, die der eigentliche
ropäische Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben hat.69 1
.her ist es verständlich, dass einige europäische Hauptstd
unter dem Druck der Luftqualitätsprobleme gegen die Ko
missionsverordnung vordem EuGH klagen.7°

VII. Fazt

Zusammenfassend ist nochmals festzuhalten, dass die
vor genannten ilberschreitungen des vorgeschriebenen Jr
resmittelwerts für NO2 in allererster Linie auf den Dies
verlcehr zurückzuführen sind. Da dieser Zusanimenha
seit Jahren bekannt ist, wurden die von den DiSelfal
zeugen einzuhaltenden Emissionswerte für Stickoxide su
zessive verschärft. Diese Emissionswerte werden jedoch s
Jahren aufgrund von systematischen Manipulationen dur
die Autohersteller inder Praxis-teilweise um ein Vielfaci
überschritten. Dies gilt sogar für viele jüngere Dieselniod'
le, die der Abgasnorm Euro 6 genügen müssen. Dass diet
rechtlich bedenkliche Verhalten bei Neuzulassungen dur.
die zuletzt genannte Verordnung vom April 2016 für me
rere Jahre zumindest teilweise hingenomihen werden so

57 Vgl. BMW, Bericht der Untersuchungskommission Volkswager
119.

58 Vgl. BMW, Bericht der Untersuchungskommission Volkswagen", 1

59 Vgl. näher dazu im Folgenden unterVI 4.
60 Vgl. die Ergebnisse zum Ford Focus 2.01 5 Euro" in B1vIVJ, Berit

der Untersuchungskormnission Volkswagen", 34.
61 Vgl. die Ergebnisse zum Ford C-Max 1.51 und 2.01 6 Euro" in BM'

Bericht der Untersuchungskommission Volkswagen", 80.
62 So Führ, NVwZ 2017,265(272 f.).
63 Vgl. Bürgern, Manipulation von Abgaswerten, 1-1, 43.
64 So etwa Klinger, ZUR 2017, 131; insoweit wohl aA Führ, NVv

2017,265.
65 Vgl. den Bericht ii, www.autozeirung.de/abgasskanda1-fi

128790.hrml,
66 Vgl. die VO (EU) 2016/427 und dazu Borgrest, Manipulation

Abgaswerten, 14ff.
67 Vgl. die VO (EU) 2016/646; kritisch dazu Bürgern, Manipulation VI

Abgaswerten, 15 und Sobotta, ZUR 2017, 241 (243 5.).
68 Vgl. die VO (EG) Nr. 715/2007, wo in den Erwägungsgründen 4-6'

obeo erwähnten umweirpolirischen Hintergründe offengelegt werden
69 Angesichts dessen isr die Verordnung der Kommission auch nicht V

der zugrunde liegenden Ermächtigung in Art. 5 III der VO (E
Nr. 715/2007 gedeckt.

70 Vgl. dnzu die Nachw. bei Sobotra, ZUR 2017, 241 (243 5,).
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ist aus den dargelegten Gründen nicht akzeptabel und
zeigt, dass auch die EU-Kommission hier eine zweifelhafte
Rolle spielt.

Angesichts dessen ist es derzeit jedenfalls kaum zu rechtfer-
tigen, Euro 6-Modelle bei den derzeit diskutierten Falirver-
boten für Dieselfahrzeuge zu privilegieren. Geboten ist viel-
mehr spätestens jetzt ein energisches Einschreiten gegenüber
den Fahrzeugherstellern, da dies den effizientesten und - im
Vergleich zu Verkehrsverboten - zugleich deutlich weniger
stark in Freiheitsrechte Betroffener eingreifenden Lösungs-
ansatz" darstellt,71 um die aus Gründen des Gesundheits-
schutzes bedenklichen Grenzwertüberschreitungen in diesem

Die Übersicht setzt die ständige Berichterstattung über die
Rechtsprechung des BGH zur Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand des AutQrs fort (zuletzt NJW 2016, 1999). Sie gibt
einen Überblick über die bis Anfang Mai 2017 bekannt ge-
wordenen Entscheidungen, deren Lektüre wegen der teil-
weise starken Wrdichtung der Darstellung empfohlen wird.

1. Fristversäurnung

Vor der Entscheidung über einen Wiedereinsetzungsantrag
ist zu klären, ob eine der in § 233 ZPO genannten Fristen
versäumt wurde. Das ist abhängig vom Zeitpunkt der Ver-
klindung bzw. wirksamen Zustellung der Entscheidung. Der
Lauf der Beschwerdefrist in einer Familienstreitsache setzt
voraus, dass die Entscheidung ordnungsgemäß verkündet
worden ist, was nur durch ein vom Richter unterzeichnetes
Verkündungsprotokoll nachgewiesen werden kann.1 Eine
unvollständige Rechtsbehelfsbelehrung hat keinen Einfluss
auf den Lauf der R&htsmittelfrist2 ebenso wie die Berichti-
gung eines Beschlusses wegen offenbarer Unrichtigkeit, es sei
denn, erst die berichtigte- Fassung lässt die Beschwer des
Rechtsmittelführers hinreichend erkennen.3 Im Rahmen von
§ 172 1 ZPO dient eine zusätzliche Zustelluiig an dn an
waltlich vertretenen Betiigten regelmäßig lediglich seiner
Unterrichtung und bleibt auf die Maßgeblichkeit der Zustel-
lung an seinen Bevollmächtigten ohne Einfluss.4

Sind die gesetzlichen Anforderungen an eine Berufungs- oder
Berufungsbegründungsschrift erfüllt, kann allenfalls dann
von einer unzulässigen bedingten Berufung oder Berufungs-
begründung ausgegangen werden, wenn dies den Begleit-
umständen mit einer jeden vernünftigen Zweifel ausschlie-
ßenden Deutlichkeit zu entnehmen ist.5 Die Prozesspartei,
der eine beantragte Verlängerung der Berufungsbegrün-
dungsfrist gewährt worden ist, darf grundsätzlich darauf
vertrauen, dass die betreffende richterliche Verfügung wirk-
sam ist. Grenzen ergeben sich allerdings aus dem Gebot der
Rechtssicherheit und der Rechtsklarheit, weshalb di Frist-
verlängerung durch den Vorsitzenden des Rechtsmittel-
gerichts unwirksam ist, wenn im Zeitpunlct des Eingangs des
Verlängerungsantrags die Frist zur Rechtsmittelbegründung
bereits abgelaufen war. Eine solche Fristverlängerung kann

Bericht

71 So richtig VGH München, NVwZ 2017, 894 Rn. 143.
72 Vgl. Führ, NVwZ 2017,265 1271 f.l.
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Land zu beenddn. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen er-
scheint aber mehr als zweifelhaft, ob das KBA und der
politisch verantwortliche Verkehrsminister Dobrindt dieser
Aufgabe nachkommen. Daher wurde im Schrifttum zu Recht
vorgeschlagen, die Zuständigkeiten zu ändern und flankie-
rende Kontrollmechanismen zu etablieren.72 Spätestens hier
wird deutlich, dass es mittlerweile um eine politische Lei-
tungsaufgabe geht, der sich auch die Bundeskanzierin Mc,»-
kel stellen muss.

angesichts der Zuständigkeit des Senats ( 237, 522 1,
523 Ii ZPO) und ohne entsprechenden Antrag nicht in eine
Wiedereinsetzung in die abgelaufene Berufungsbegründungs-
frist umgedeutet werden.6 Ein bestimmender Schriftsatz im
Anwaltsprozess muss von einem postulationsfäliigen Rechts-
anwalt eigenhändig unterschrieben sein ( 130 Nr. 6 ZPO).
Selbst ein vereinfachter und nicht lesbarer Namenszug kann
- anders als eine dem äußeren Erscheinungsbild nach be-
wusste und gewollte Nainensabkürzung - als Unterschrift
anzuerkennen sein, insbesondere wenn der Unterzeichner
auch sonst in gleicher oder ähnlicher Weise unterschreibt.7
Unterzeichnet ein Rechtsanwalt einen bestimmenden Schrift-
satz für einen anderen Rechtsanwalt, übernimmt er mit sei-
tief Unterschrift auch dann die Verantwortung für den Inhalt
des -Schriftsatzes, wennseiner Unterschrift maschinenschrift-
lich der Name des anderen Rechtsanwalts beigefügt wird.8

Die Angabe eines falschen erstinstanzlichen Aktenzeichens
steht dem fristgerechten Eingang einer Beschwerdebegrün-
dungsschrift nicht entgegen, wenn aufgrund der sonstigen
erkennbaren Umstände die Zuordnung zu dem Beschwerde-
verfahren zweifelsfrei möglich ist. Für die Fristwahrung ist es
dabei unerheblich, ob der Schriftsatz anhand eines Aktenz&-
chens bereits innerhalb der Begründungsfrist in die für diese
Sadhe angelegte Akte eingeordnet werden kann.9 Wird ein
Schriftstück bei einer gemeinsamen Eingangsstelle mehrerer

* Der Autor ist Mitglied des II. Ziyilsenats des BGH.
1 BGH,NJW-RR2017,386Rn. 9ff.
2 BGH, Bescht. v. 12.5.2016 - LX ZA 33/15, EeckRS 2016, 11158

Rn. 6.
3 BGH.NJW-RR2016,1340Rn. 7=NJW2016,3668Ls.
4 BGH. NJ»W-RR 2016, 897 Bit. 6 f., 9. Zustellungen an die Partei selbst

unter Versto8 gegen § 17211 ZPO sind unwirksam bzw. wirkungslos,
setzen keine Fristen in Lauf und können auch nicht gern. § 189 ZPO
geheilt wetden (EVerfG [3. Karnnzer des Zweiten Senatsl, N5W 2017,
318Rn. 19L).

5 BGH, Besehl. v. 16.6.2016 DC ZB 22115, BeckRS 2016, 12096 Rn. 5.
Zum notwendigen Inhalt einer Berufungsbegründung nach § 520 111 2
Nr. 2 u. 3 ZPO: BGI-I, NJW-RR 2016, 1267 Rn. 5; NJW-RR 2016,
1269 Rn. 7.

6 BGH, NJW-RR 2016, 1529 Rn. 14, 17, 19£
7 BGH, NJW-RR 2017, 445Rn. 7.
8 BGI-I, NfW»RR 2017, 760 Bis. 10.
9 BGI-I, NSW-RR 2017, 385 Rn. 7.
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